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1.3 Ansprechpartner, standortbezogene Vorgaben und generelle Umsetzung 

Die seitens des Auftragnehmers (AN) verantwortliche Person und deren Vertreter müssen die 
erforderliche Zuverlässigkeit, Fach- und Sachkunde und körperliche Eignung besitzen sowie 
über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift verfügen. Die 
verantwortliche Person des Auftragnehmers sowie deren Vertretung muss dem Auftraggeber 
(AG) rechtzeitig vor Auftragsausführung benannt werden. 

1.4 Minimierung des Gefährdungspotentials, Koordination, Arbeitsablaufplan mit 
Sicherheitsmaßnahmen 

Gefährdungsbeurteilung 
Der Auftragnehmer hat entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere gemäß Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie den dazugehörigen Verordnungen, 
für die zum Einsatz kommenden Mitarbeiter eine Beurteilung der mit allen ihren Arbeiten 
verbundenen Gefährdungen vorzunehmen, erforderliche Schutzmaßnahmen zu treffen und 
vor Arbeitsbeginn geeignete Unterlagen (Gefährdungsbeurteilung) hierüber zu erstellen. 
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2.1.4 HSE relevante Unfall- und Schadensmeldungen 
Alle Ereignisse (Arbeitsunfälle, Beinaheunfälle, unsichere Zustände und 
unsichere Handlungen, Sachschäden, Umweltereignisse, usw.) sind dem 
Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 
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2.1.1 Beauftragung von Nachunternehmern
 
Der Auftragnehmer hat die von ihm eingesetzten Nachunternehmer seinerseits 
schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen.
Die Nachauftragnehmer sind schriftlich auf alle Vertragsbedingungen (u.a. HSE-
Mindestanforderungen, Zusatzbedingungen zu den HSE-Mindestanforderungen 
und Zusatzbedingungen zum Umweltschutz) zu verpflichten.
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Der AN verpflichtet sich mit Annahme der Bestellung bzw. Durchführung des 
Vertrages, die Erfordernisse des Umweltschutzes und der Energieeffizienz zu 
beachten und zu erfüllen, sowie die bei Arbeiten für den AG anfallenden und 
die zu einer beauftragten Beseitigung durch den AG bereitgestellten Abfälle 
einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. 
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• Absturz von hochgelegenen Arbeitsplätzen
• Brand- und Explosionsgefahr bei Arbeiten an Gasheizungen
• Druckbehälter
• Scharfe Kanten beim Umgang mit metallischen Werkstücken
• Asbest
• Hochtemperaturwolle
• Elektrische Gefährdungen

Der Auftragnehmer hat seine Gefährdungsbeurteilungen für die Tätigkeiten vor Ort.

In einer Last-Minute-Risk-Analysis (LMRA) werden die anlagenspezifischen Gefährdungen 
vor Ort durch den Arbeitsverantwortlichen analysiert und dokumentiert.
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DGUV Regel 101-602 Branche Ausbau

DGUV Regel 100-001 Grundsätze der Prävention

DGUV Regel 103-009 Wärmekraftwerke und Heizwerke

DGUV Regel 103-011 Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln

DGUV Regel 103-012 Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln

DGUV Regel 101-002 Regeln für die Sicherheit von Treppen bei Bauarbeiten

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-regeln/3327/branche-ausbau?c=14
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-regeln/2942/grundsaetze-der-praevention?c=14
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-regeln/1021/waermekraftwerke-und-heizwerke?c=14
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-regeln/999/arbeiten-unter-spannung-an-elektrischen-anlagen-und-betriebsmitteln?c=14
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-regeln/1368/arbeiten-unter-spannung-an-elektrischen-anlagen-und-betriebsmitteln?c=14
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-regeln/912/regeln-fuer-die-sicherheit-von-treppen-bei-bauarbeiten?c=14
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